
#ST# Bundesbeschluss
über die Volksinitiative
«für den Ausstieg aus der Atomenergie»

vom 23. März 1990

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Prüfung der am 1. Oktober 1987 eingereichten Volksinitiative «für den
Ausstieg aus der Atomenergie»]),
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 12. April 19892),

beschliesst:

Art. l
1 Die Volksinitiative vom 1. Oktober 1987 «für den Ausstieg aus der Atomener-
gie» wird der Abstimmung von Volk und Ständen unterbreitet.
2 Die Volksinitiative lautet:

Die Bundesverfassung wird wie folgt ergänzt:

Art. 24iuiniuil!S Abs. 3-5 (neu)
3 In der Schweiz dürfen keine weiteren Anlagen zur Erzeugung von Atom-
energie und keine Anlagen zur Bearbeitung von Kernbrennstoffen in Betrieb
genommen werden. Die bestehenden Anlagen dürfen nicht erneuert werden.
Sie sind so rasch als möglich stillzulegen.
4 Um eine ausreichende Stromversorgung sicherzustellen, sorgen Bund und
Kantone dafür, dass elektrische Energie gespart, besser genutzt und umwelt-
verträglich erzeugt wird. Natürliche Gewässer und schutzwürdige Landschaf-
ten dürfen durch neue Kraftwerksbauten nicht beeinträchtigt werden.
5 Zum gleichen Zweck fördert der Bund die Erforschung, Entwicklung und
Nutzung von dezentralen umweltverträglichen Energieanlagen.

Art. 2

Die Bundesversammlung empfiehlt Volk und Ständen, die Volksinitiative zu
verwerfen.

Nationalrat, 23. März 1990 Ständerat, 23. März 1990

Der Präsident: Ruffy Der Präsident: Cavelty
Der Protokollführer: Koehler Die Sekretärin: Huber
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